
 
 

Aufnahmeantrag 
 

 

Ich/Wir beantrage/n hiermit die Aufnahme in den Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V. 
 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns dadurch  
- die Satzung des Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V. und die Satzung der Oikocredit, Ecumenical 

Development Cooperative Society, anzuerkennen 
- mindestens 1 Genossenschaftsanteil von Oikocredit über den Förderkreis zu erwerben 
- den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20 Euro (Einzelpersonen, Paare und Gruppen) bzw. 30 Euro (Kirchengemeinden, 

eingetragene Vereine, sonstige juristische Personen) zu entrichten. Mitglieder bis zum 25. Lebensjahr sind beitragsfrei. 
 
Vor- und Zuname(n), bzw. Name der Kirchengemeinde, Gruppe etc. 
 
 

Geburtsdatum 

 

Name der Kontaktperson / Anlaufstelle (nur bei Kirchengemeinden, Gruppen etc.) 
 
 
 

Straße, Postleitzahl, Wohnort, Telefon 
 

 
 

Kontonummer 
 

 

Bankleitzahl Name der Bank 

 

Beruf (freiwillige Angabe) 
 

 

So wurde ich auf Oikocredit aufmerksam (freiwillige Angabe) 

 

 

Bei Mitgliedschaft von Ehepaaren � Wir verfügen jeweils einzeln über unser Anteilskonto. 
 � Wir verfügen nur gemeinsam über unser Anteilskonto. 
 

Regelung der Dividendenzahlung � Die Dividende soll dem Anteilsbestand zugerechnet werden (Thesaurierung). 
 � Die Dividende soll auf oben genanntes Konto ausgezahlt werden. 
 

Privatpersonen: Eine unbeglaubigte Kopie meines/unserer Personalausweise/s liegt bei.  

Juristische Personen: Eine unbeglaubigte Kopie einer entsprechenden Legitimationserklärung liegt bei. 
 

Die Hinweise auf der Rückseite dieses Aufnahmeantrags habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. 
 
Ort, Datum Unterschrift/en (bei Ehepartnern beide) ggf. gesetzliche Vertreter 

 
 

 

 

Einzugsermächtigung 
 

Zur Entlastung der Arbeit in unserer Geschäftsstelle bitten wir Sie dringend um Erteilung einer Einzugsermächtigung für 

Ihren Mitgliedsbeitrag (in diesem Fall wird auch Ihr erster Mitgliedsbeitrag abgebucht). 
 

Ich/Wir ermächtige/n hiermit den Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag bis auf 
Widerruf von meinem/unserem oben genannten Konto einzuziehen. 
 

Ort, Datum Unterschrift/en (bei Ehepartnern beide) ggf. gesetzliche Vertreter 
 

 
 

 
 
 
Oikocredit Förderkreis 
Baden-Württemberg e.V. 
Am Kochenhof 7 
 
70192 Stuttgart 
 
 



Wichtige Hinweise für den Erwerb von Oikocredit-Anteilen 
 
 
Wie sicher ist mein Geld bei Oikocredit ? 
 

Sie erwerben Genossenschaftsanteile der Ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit. Der Sitz der Haupt-
geschäftsstelle befindet sich in Amersfoort/Niederlande. Oikocredit wird jährlich von einer internationalen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft geprüft.  
 

Seit Gründung im Jahr 1975 ist der Nennwert der Oikocredit-Anteile erhalten geblieben. In den letzten Jahren wurden 
kontinuierlich zwei Prozent Dividende ausgeschüttet. Oikocredit hat für die risikoreiche Finanzierung von Projekten in 
armen Regionen der Welt ein differenziertes Risikomanagement entwickelt und darüber hinaus ausreichend Rücklagen 
gebildet, die laufend der Geschäftsentwicklung angepasst werden. Nur für den Fall, dass Verluste die Rücklagen über-
schreiten, würde der Wert der Anteile unter 200 Euro sinken. Gewinne der Folgejahre würden den Wert der Anteile wie-
der bis auf 200 Euro erhöhen. Laut Satzung von Oikocredit haftet jede/r Anleger/in ausschließlich für seine/ihre Anteile. 
 

Einzelheiten zu den von Oikocredit U.A. ausgegebenen Anteilen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der auf der 
Internetseite von Oikocredit unter www.oikocredit.de veröffentlicht ist. Er kann auch in einer Papierversion bei uns ange-
fordert werden. Dieser Prospekt wird jährlich der Niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte zur Genehmigung 
vorgelegt. 
 
 
Hinweise zur Anteilsverwaltung 
 

Mindesteinlage � 1 Anteil = 200 Euro 

Erwerb von weiteren 
Anteilen 

� Jeder Betrag ist möglich, der Geldeingang wird bestätigt. 

� Überweisung unter Angabe des Namens und der Anschrift auf das Treuhandkonto des 
Förderkreises, Konto-Nr. 7710 003, Volksbank Herrenberg eG, BLZ 603 913 10. 

� Beträge, die noch für das laufende Jahr bei der Dividende berücksichtigt werden sollen, 
müssen bis 20.6. bzw. 20.12. auf unserem Treuhandkonto eingegangen sein, damit sie 
fristgerecht an Oikocredit International überwiesen werden können (siehe „Dividende“). 

Kontenblatt � Am Anfang eines jeden Jahres wird das Kontenblatt verschickt. Es enthält alle Konten-
bewegungen des vergangenen Jahres sowie den Anteilsbestand zum 31. Dezember. 

Dividende � Von der jährlich im Juni stattfindenden Generalversammlung wird die Dividende für das 
zurückliegende Geschäftsjahr festgelegt. 

� Thesaurierung (Wiederanlage) bzw. Auszahlung erfolgt nach der Generalversammlung. 

� Anteilskäufe im ersten Halbjahr erhalten den halben Satz der Dividende, Anteilskäufe im 
zweiten Halbjahr 25% der Dividende (siehe oben „Erwerb von weiteren Anteilen“).  

Kapitalertragssteuer � Oikocredit ist eine Genossenschaft niederländischen Rechts. Da sie keine Steuer auf die 
Dividende einbehält, benötigen wir keinen Freistellungsauftrag. 

� Dividenden sind steuerpflichtige Erträge aus ausländischen Kapitalanlagen, die Sie an 
geeigneter Stelle in Ihre Steuererklärung einfügen. Die Höhe der Dividende finden Sie bei 
Thesaurierung auf Ihrem jährlichen Kontenblatt ausgewiesen. 

Verkauf von Anteilen � Fordern Sie dazu einen Verkaufsauftrag an und schicken Sie ihn ausgefüllt an die 
Geschäftsstelle zurück. 

� Beträge bis zu 20.000 Euro werden in der Regel innerhalb von ein bis zwei Monaten rück-
erstattet. Bei Beträgen über 20.000 Euro bitten wir um Einreichung des Verkaufsauftrags 
drei Monate im Voraus. 

� Im ersten Halbjahr verkaufte Anteile erhalten keine, im zweiten Halbjahr verkaufte Anteile 
erhalten den halben Satz der Dividende.  

Mitgliedsbeitrag für  
den Förderkreis 

� Der Mitgliedsbeitrag wird für die Aufgaben des Förderkreises (entwicklungspolitische 
Bildungs- und Informationsarbeit, Geschäftsstelle, Personalkosten, …) erhoben. 

� Die Höhe des Beitrags wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

Fragen? � Die Geschäftsstelle ist normalerweise montags und dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie 
mittwochs und donnerstags von 9 bis 15 Uhr besetzt. 

 
 
 
 
 

Stand: Januar 2008 


